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Das Markenblog hat einen lesenswerten kurzen Beitrag über einen häufigen Irrtum zu den
Markenklassen und ihren Einfluss auf die Verwechslungsfähigkeit von Marken.

Für die Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit zweier Marken ist wesentlich relevanter, ob die in
der Klasse beanspruchten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. So ist
beispielsweise die Ware Software (Klasse 09) hochgradig verwechslungsfähig mit der
Dienstleistung eines Softwareprogrammierers (Klasse 42), jedoch nicht ähnlich zur ebenfalls in
Klasse 09 geführten Taucherbrille.

Hier geht es zum vollen Text.
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http://www.markenblog.de/2009/01/16/markenrechtliche-irrtumer-nizzaklassen/

